
 

 

 

 

 

 Politische Gemeinde 

 Verordnung über das gemeinde-
rechtliche Ordnungsbussen-
verfahren (OBV) 

 vom 21. Januar 2013 



 

 

 

 



 

1/6 
 

Inhalt 
 

Art. 1 Zweck ............................................................................................................ 2 

Art. 2 Zuständigkeit ................................................................................................ 2 

Art. 3 Verfahren ....................................................................................................... 2 

Art. 4 Ausschluss Ordnungsbussenverfahren/Verzeigung ................................ 2 

Art. 5 Inkrafttreten .................................................................................................. 3 

Anhang ....................................................................................................................... 4 

 

 

 



 

2/6 
 

Gestützt auf Art. 36 der Polizeiverordnung der Gemeinde Maur erlässt der Gemeinderat 

nachfolgende Verordnung über das gemeinderechtliche Ordnungsbussenverfahren mit Bus-

senliste:  

 

 

Art. 1 Zweck 

 Diese Verordnung regelt das Verfahren zur Erhebung von Ordnungsbussen bei Über-

tretungen des Gemeinderechts der Gemeinde Maur. 

 

 Die im Anhang aufgeführte Bussenliste bezeichnet abschliessend diejenigen gemein-

derechtlichen Straftatbestände, deren Übertretung im Ordnungsbussenverfahren ge-

ahndet wird. 

 

Art. 2 Zuständigkeit 

 Zur Erhebung der Ordnungsbussen sind die Polizei und die mit ähnlichen Funktionen 

betrauten, vom Gemeinderat bezeichneten Personen ermächtigt. Diese Befugnis 

steht ihnen zu, wenn sie die Übertretung selber wahrgenommen haben.  

 

Art. 3 Verfahren 

 Die Ordnungsbussen können an Ort und Stelle oder durch schriftliche Übertretungs-
anzeige mit Einzahlungsschein erhoben werden.  

 
 Die vor Ort gebüsste Person, kann die Busse sofort gegen Quittung, die ihren Namen 

nicht nennt, oder innert 30 Tagen bezahlen. 
 
 Die zuständigen Organe sind verpflichtet, der gebüssten Person mitzuteilen, dass sie 

das Ordnungsbussenverfahren ablehnen kann. 
 
 Die Busse wird mit der Bezahlung rechtskräftig. 
 
 Wird die Busse nicht oder nicht vollständig bezahlt oder lehnt die Person das Ord-

nungsbussenverfahren ab, so wird das ordentliche Strafverfahren eingeleitet. 
 
 Eine Ordnungsbusse kann auch im ordentlichen Strafverfahren ausgefällt werden. 
 

Art. 4 Ausschluss Ordnungsbussenverfahren/Verzeigung 

 Von einer Ordnungsbusse wird abgesehen und eine Verzeigung erstattet, wenn 

 

a) die Übertretung mit einer Widerhandlung zusammentrifft, die nicht mit einer Ord-

nungsbusse geahndet werden kann und/oder 

 

b) anzunehmen ist, dass sich wegen Wiederholung der Übertretung eine strengere 

Bestrafung rechtfertigt. 
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Art. 5 Inkrafttreten 

 Diese Verordnung und die dazugehörende Bussenliste treten am 1. Februar 2013 in 

Kraft. Auf denselben Zeitpunkt wird die alte Verordnung über das gemeinderechtliche 

Ordnungsbussenverfahren mit Bussenliste und alle zu dieser Verordnung im Wider-

spruch stehenden kommunalen Erlasse aufgehoben. 

 

 

Genehmigt vom Bezirksrat Uster mit Rechtskraftbescheinigung vom 18. März 2013. 

 

 

21. Januar 2013 (GRB 8:2013) Gemeinderat Maur 
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Anhang 

Ordnungsbussenliste der Gemeinde Maur  

(in Schweizer Franken) 

 

Artikel gemäss Polizeiverordnung vom 21. Januar 2013 

 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

1. Nichtbefolgen polizeilicher Anordnungen 100.00 

 (Art. 3 Abs. 1) 

 

2. Einmischen/Stören der Tätigkeit der Polizeiorgane 

 oder der Rettungsorganisation  100.00 

 (Art. 3 Abs. 2) 

 

 

II. Schutz der Personen sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung  

 

3. Stören oder Gefährden der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung 100.00 

 (Art. 4) 

 

4. Verstoss gegen die Pflicht zur Vornahme von Schutzvorrichtungen 100.00 

 (Art. 7 Abs. 1) 

 

5. Unberechtigtes Abdecken von Bodenöffnungen,  

Verändern von Schutzvorrichtungen 100.00 

 (Art. 7 Abs. 3) 

 

6. Unberechtigte Schnee- und Eisräumung 100.00 

 (Art. 8) 

 

7. Missbrauch von Rettungseinrichtungen 100.00 

 (Art. 9 Abs. 1) 

 

8. Versperren des Zugangs zu Rettungseinrichtungen 100.00 

 (Art. 9 Abs. 2) 

 

9. Unsachgemässe Tierhaltung 100.00 

 (Art. 10) 

 

10. Missachtung des Verbots der Fütterung wild lebender Tiere 100.00 

 (Art. 11) 

 

 

III. Schutz des öffentlichen und privaten Grundes sowie des Eigentums 

 

11. Beeinträchtigung von öffentlichem Grund und öffentlichen Sachen 100.00 

 (Art. 12) 



 

5/6 
 

 

 

12. Unberechtigte Benützung öffentlichen Grundes und öffentlicher Sachen 100.00 

 (Art. 13) 

 

13. Abstellen eines Fahrzeuges, Anhängers oder dergleichen auf öffentlichem Grund 

 ohne Bewilligung länger als 72 Stunden 

  

 - bis 96 Stunden 50.00 

 - bis 120 Stunden 100.00 

 - bis 168 Stunden 200.00 

 - über 168 Stunden Verzeigung 

 (Art. 13 Abs. 6) 

 

14. Unberechtigtes Betreten, Befahren und Durchreiten von Kulturland,  

Gärten, Baustellen etc. 100.00 

 (Art. 14) 

 

15. Unberechtigtes Absperren von Strassen, Plätzen und Fusswegen 100.00 

 (Art. 15 Ab.1) 

 

16. Unberechtigte Unterhalts-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten an Fahrzeugen 

und Geräten auf öffentlichem Grund, ausgenommen Notreparaturen 100.00 

 (Art. 15 Abs. 2) 

 

17. Unberechtigtes Anbringen oder Aufstellen von Anzeigen, Plakaten,  

Transparenten, Fahnen und dergleichen 100.00 

 (Art. 16) 

 

18. Unberechtigtes Stationieren von Schiffen 100.00 

 (Art. 17) 

 

19. Unberechtigtes Campieren 100.00 

 (Art. 18) 

 

20. Unberechtigtes Feuern auf öffentlichem Grund 100.00 

 (Art. 19) 

 

21. Unberechtigtes Steigenlassen von Leuchtkörpern und Ähnlichem 100.00 

 (Art. 20) 

 

22. Unberechtigtes Fischen 100.00 

 (Art. 21) 

 

 

IV. Immissionsschutz 

23. Auslösen von verbotenen Immissionen 100.00 

 (Art. 22) 
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V. Lärmschutz 

 

24. Verstoss gegen die Nachtruhe 100.00 

 (Art. 23) 

 

25. Lärmige  Arbeiten, Tätigkeiten und Veranstaltungen sowie Entsorgen  

an Altstoff-Sammelstellen während den Sperrzeiten 100.00 

 (Art. 24) 

 

26. Unberechtigtes landwirtschaftliches Arbeiten während den Ruhezeiten 100.00 

 (Art. 25) 

 

27. Unberechtigtes Abbrennen von Feuerwerk 100.00 

 (Art. 26) 

 

28. Verwenden von lärmerzeugenden Modellflugzeugen, -autos, - schiffen und ähnli-

chen 

 Spielgeräten 100.00 

 (Art. 27) 

 

29. Unberechtigtes Singen, Musizieren und unbewilligter Betrieb von Lautsprechern, 

 Verstärkeranlagen usw. 100.00 

 (Art. 28) 

 

 

VI. Wirtschafts- und Gewerbepolizei 

 

30. Unberechtigtes Durchführen von Geld- oder Naturalabgabesammlungen 100.00 

 (Art. 30 Abs. 1) 

 

31. Betteln 100.00 

 (Art. 30 Abs. 2) 

 

 


